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söhnung (Kap. 8) UOrientierung (JEWIS-Das aktuelle
E1 (Kap. 9) Deutlicher als andere Arbeitentheologische Buch Cdieser rage von denen Ja inzwischen
Legion Sibt) problematisiert Schockenhoff den

$ Schockenhoff, Eherhard: Chancen ZUT kanonistischen Ehebegriff ın Kap. 10, nach
Versöhnung? DITZ Kırche un dıe wieder- dem jede Ehe unfter C'hristen automatisch als
verheırırateten Geschiedenen. Herder Ver- Sakrament angesehen wird, cdas sich Cdie Fhe-
1ag, Freiburg Br —Basel-Wıen 2011 leute celbst spenden. eiztiere Ansicht wird ZuUu!r

uro 18,95 (D) Uuro 19,50 (A) ( HF e1t selten ın rage gestellt, vermutlich
27,50 ISBN Y /8-3-451-341 /- dem Eindruck eiInNnes Klerikalismus entgehen,
DIie Zielsetzung des Buches wird VO UlOor der den Lalen uch diese Ompetenz noch be-
1mmM Vorwort WI1IE folgt beschrieben 9) „LIESES cstreiten möchte. Der UlOor gibt ber m. E miıt
Buch wendet sich ın erstier L1Inıe geschiede- Recht der anderen TIradition den VOrzug, Clie

un: wiederverheiratete Menschen, Cdie sich den Prilester als Spender sieht, Uun: Welst auf Cdie
ın der Kkatholischen Kirche noch Immer der (Jenese der Lehre VO  3 der Identität VO  3 Ver-
wieder beheimatet fühlen wollen. ESs stellt 1n€e trag un: Sakrament hin; 61€ „verfolgte ın der
Einladung 61€ dar, sich auf Cdie biblischen e1t des Gallikanismus un: des Josephinismus
un: geistlichen Grundlagen ihres Glaubens cdas Ziel, Clie Durchsetzung der obligatorischen
besinnen ın der Hoffnung, daraus Ermunte- Z ivilehe als illegitime staatliche Machterweite-
Fung Uun: Hilfestellung für ihre gegenwartige rung zurückzuweisen“ 145 f.) nNnier der VO-
Lebenssituation gewinnen.‘ amı kann raussetzung einer Realdistinktion VOo  3 Vertrag
natürlich uch dem Seelsorger entsprechende Uun: Sakrament könnten dagegen getaufte Ka-
Hınwelse einem rechten un: einfühlsamen tholiken „auch hne Clie Segnung des Prilesters
Umgang miıt Cdieser Personengruppe geben. einen gültigen Ehevertrag abschließen (145)

Eberhard Schockenhoff stellt 1mmM Kap. der dann nicht Sakrament wWwAare. amı ergäbe
nächst Cdie „lehramtliche Begründung für Cdie sich dann 1n€e Lösung analog ZuUuU!T orthodoxen
Nichtzulassung wiederverheirateter Geschiede- PraxIls (zu deren differenzierter Bewertung vgl
1IicCcT den Sakramenten“ dar Nur WEI111 111a 30-35 [ Meses Thema des Verhältnisses VO  3

diese zunächst einmal ZUrT! Kenntnis nımmt, Vertrag Uun: Sakrament un: dessen Spenders
kann 111a uch Cdie „Unstimmigkeiten Uun: scheint MI1r für Cdie weltere Diskussion VO  3 enL-

Widersprüche ın der kirchlichen PraxIls Uun: cscheidender Bedeutung. Was cdas Thema Ver-
ihrer lehramtlichen Begründung” herausstellen trag der Bund angeht, VEerWwWeEeISe ich für melne
(Kap. 2) 7, B Cdie unterschiedliche Unauflös- 1waASs andere Sicht auf melnen Beıltrag „DIE
ichkeit der Naturehe un: der sakramentalen Ehe als Vertrag un: als Bund”, 1n Demmer/
Ehe, der vollzogenen Uun: der nichtvollzoge- K. H. Ducke, Moraltheologie 1mmM [enst der
111e  S Unstimmigkeiten werden uch bereits ın Kirche. Festschrift für Ynst, Le1pz1g 1992,
der Einleitung Beispiel der „späaten 7 weifel 271-283.) Überlegungen zu „Mahl der SUn-
des Augustinus” illustriert. Kap. klassifiziert der“ (Kap. 10) Uun: Schlussthesen (Kap. 12)
Cdie „Vorschläge ZuUu!r Änderung der bisherigen schließen cdas Buch ab, cdas selinem eingangs g-
Praxis“: Vermutung einer (in foro externo) nicht eizten 1el gerecht wird Uun: SOMI1tT ZUrT! Lektüre
nachweisbaren Ungültigkeit der erstien Ehe, /Uu- empfehlen 1St.

Fur 1n€e weltere Diskussion möchte ichlassung ZuUu!r FEucharistie auf aufßergerichtlichem
Weg, Zzwelte Eheschliefßung nach orthodoxem 11UT WEe] Fragen andeuten:
Vorbild. Kap. Uun: behandeln Cdie Zeugnisse Schockenhoff zeigt 1n€e pannung auf
der Bibel SOWIE der TIradition Uun: zeigen damit „zwischen der Unbedingtheit des Verbots der
den Spielraum auf, den Cdie Kirche ın Cdieser Fra- Ehescheidung Uun: selner nachsichtigen Adap-

hätte ES folgen systematische Überlegungen on auf konkrete Situationen“ (46) un: dürfte
ZuUu!r Ehe als personaler Lebensgemeinschaft damit dem MAaiInstiream uch der exegetischen
(Kap. 6) einer Theologie des Scheiterns Autoren entsprechen. Miıt Cdieser Unbedingtheit
(Kap. 7) ZuUu!r Kirche als Gemeinschaft der Ver- scheint ahnlich WIE miıt der Unauflöslich-
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◆ Schockenhoff, Eberhard: Chancen zur 
Versöhnung? Die Kirche und die wieder-
verheirateten Geschiedenen. Herder Ver-
lag, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 2011. (199) 
Pb. Euro 18,95 (D) / Euro 19,50 (A) / CHF 
27,50. ISBN 978-3-451-34117-5.

Die Zielsetzung des Buches wird vom Autor 

im Vorwort wie folgt beschrieben (9): „Dieses 

Buch wendet sich in erster Linie an geschiede-

ne und wiederverheiratete Menschen, die sich 

in der katholischen Kirche – noch immer oder 

wieder – beheimatet fühlen wollen. Es stellt eine 

Einladung an sie dar, sich auf die biblischen 

und geistlichen Grundlagen ihres Glaubens zu 

besinnen – in der Hoffnung, daraus Ermunte-

rung und Hilfestellung für ihre gegenwärtige 

Lebenssituation zu gewinnen.“ Damit kann es 

natürlich auch dem Seelsorger entsprechende 

Hinweise zu einem rechten und einfühlsamen 

Umgang mit dieser Personengruppe geben.

Eberhard Schockenhoff stellt im Kap. 1 zu-

nächst die „lehramtliche Begründung für die 

Nichtzulassung wiederverheirateter Geschiede-

ner zu den Sakramenten“ dar. Nur wenn man 

diese zunächst einmal zur Kenntnis nimmt, 

kann man auch die „Unstimmigkeiten und 

Widersprüche in der kirchlichen Praxis und 

ihrer lehramtlichen Begründung“ herausstellen 

(Kap. 2), z. B. die unterschiedliche Unauflös-

lichkeit der Naturehe und der sakramentalen 

Ehe, der vollzogenen und der nichtvollzoge-

nen. Unstimmigkeiten werden auch bereits in 

der Einleitung am Beispiel der „späten Zweifel 

des Augustinus“ illustriert. Kap. 3 klassifiziert 

die „Vorschläge zur Änderung der bisherigen 

Praxis“: Vermutung einer (in foro externo) nicht 

nachweisbaren Ungültigkeit der ersten Ehe, Zu-

lassung zur Eucharistie auf außergerichtlichem 

Weg, zweite Eheschließung nach orthodoxem 

Vorbild. Kap. 4 und 5 behandeln die Zeugnisse 

der Bibel sowie der Tradition und zeigen damit 

den Spielraum auf, den die Kirche in dieser Fra-

ge hätte. Es folgen systematische Überlegungen 

zur Ehe als personaler Lebensgemeinschaft 

(Kap. 6), zu einer Theologie des Scheiterns 

(Kap. 7), zur Kirche als Gemeinschaft der Ver-

söhnung (Kap. 8), zu Orientierung am Gewis-

sen (Kap. 9). Deutlicher als andere Arbeiten 

zu dieser Frage (von denen es ja inzwischen 

Legion gibt) problematisiert Schockenhoff den 

kanonistischen Ehebegriff in Kap. 10, nach 

dem jede Ehe unter Christen automatisch als 

Sakrament angesehen wird, das sich die Ehe-

leute selbst spenden. Letztere Ansicht wird zur 

Zeit selten in Frage gestellt, u. a. vermutlich um 

dem Eindruck eines Klerikalismus zu entgehen, 

der den Laien auch diese Kompetenz noch be-

streiten möchte. Der Autor gibt aber m. E. mit 

Recht der anderen Tradition den Vorzug, die 

den Priester als Spender sieht, und weist auf die 

Genese der Lehre von der Identität von Ver-

trag und Sakrament hin; sie „verfolgte in der 

Zeit des Gallikanismus und des Josephinismus 

das Ziel, die Durchsetzung der obligatorischen 

Zivilehe als illegitime staatliche Machterweite-

rung zurückzuweisen“ (145 f.). Unter der Vo-

raussetzung einer Realdistinktion von Vertrag 

und Sakrament könnten dagegen getaufte Ka-

tholiken „auch ohne die Segnung des Priesters 

einen gültigen Ehevertrag abschließen“ (145), 

der dann nicht Sakrament wäre. Damit ergäbe 

sich dann eine Lösung analog zur orthodoxen 

Praxis (zu deren differenzierter Bewertung vgl. 

30–35). Dieses Thema des Verhältnisses von 

Vertrag und Sakrament und dessen Spenders 

scheint mir für die weitere Diskussion von ent-

scheidender Bedeutung. (Was das Thema Ver-

trag oder Bund angeht, verweise ich für meine 

etwas andere Sicht auf meinen Beitrag „Die 

Ehe als Vertrag und als Bund“, in: K. Demmer / 

K. H. Ducke, Moraltheologie im Dienst der 

Kirche. Festschrift für W. Ernst, Leipzig 1992, 

271–283.) Überlegungen zum „Mahl der Sün-

der“ (Kap. 10) und Schlussthesen (Kap. 12) 

schließen das Buch ab, das seinem eingangs ge-

setzten Ziel gerecht wird und somit zur Lektüre 

zu empfehlen ist.

Für eine weitere Diskussion möchte ich 

nur zwei Fragen andeuten:

1. Schockenhoff zeigt eine Spannung auf 

„zwischen der Unbedingtheit des Verbots der 

Ehescheidung und seiner nachsichtigen Adap-

tion auf konkrete Situationen“ (46) und dürfte 

damit dem mainstream auch der exegetischen 

Autoren entsprechen. Mit dieser Unbedingtheit 

scheint es ähnlich wie mit der Unauflöslich-
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keit SEe1N: WI1IE ein1ge Ehen weniger unauf- Lektüre dringend empfehlen: John NO00-
Öslich sSind als andere, scheinen uch ein1ge I1aI1, Power Dissolve. Lawyers and Marrlages
„unbedingte” Orte Jesu weni1ger unbedingt AL the OUur of the Koman Curla, Cambridge

se1in als andere. [)as WAare doch eın Grund, Mass 1972, eın Buch, cdas unfter deutschspra-
diese Redeweise kritisch hinterfragen. Jesu chigen Moraltheologen Uun: Kanoniıisten wen1g
Wort könnte Ja uch weniger unbedingt se1in bekannt se1in scheint.
insofern allgemeiner, vielleicht VOT allem 1n€e Salzburg Werner Wolhert
Eheauflösung durch den Mann AUS EgOo1smus,
Herzenshärte 1mmM Blick haben, wobe!i 1n estrikte
Anwendung auf alle denkbaren konkreten Le-
benssituationen Sal nicht ın selner Intention

läge. Schliefslich hat 111a Twa bei Paulus ın
KOr nicht den Eindruck, dass bei selinen

Ausführungen unfer unerträglicher pannung Besprechungen
leidet. Der Eingang der Rezensionen annn nıiıcht gesondert

Schockenhoff referiert den Vorschlag, bestätigt werden. [DIie Korrekturen werden VOI1 der
Redaktion besorgt. Bel Überschreitung des UmfangesCdie Krıterien Vollzug Uun: Tod weılter fassen.

Fur cdas ersie Krıterium heißt (26) „‚Fehlt ist mıt Kürzungen rechnen. ach Erscheinen der

Cdie Bereitschaft einem rückhaltliosen Sich- Besprechungen rThalten (lie Rezensenten einen, (lie
Verlage Z7WwWe] Belege.Schenken bei einem der Partner, kann VOo  3

Vollzug der Ehe 1mmM Vollsinn Cdieses Begriffes
nicht Clie ede sSe1In. Eiıne unerlässliche Voraus-

setzung für das Zustandekommen einer Ehe
BIBEL  ISSENSCHAFT1st dann überhaupt nicht gegeben.” Der Uutlor

referiert diesen Vorschlag I1UL, hne ih be-
©  e rieg, Matthıas Schmid, Konrad Hg.)werltlen sind ın diesem Vorschlag WEe] Dibel(plus. arklärt. Der Kommentar ZUT

Fragen verwechselt: a} W anl 1st 1n€e Ehe Zürcher Bıbhel Theologischer Verlag Zürich,gültig zustande gekommen‘ b) Wann 1st 1n€e Zürich 2201 Bände, mıiıt zahlr. AAA
Ehe 1n€e gelungene Gemeinschaft? Was lässt AbD.) Halbleinen. uro 9750 (D) uro
1n€e Ehe gelingen? Solche Verwechslung 1st (A) ( HF ISBN Y /8-3-290-

174725-51mmM Lateinischen un: ın romanischen Sprachen
noch naheliegender, Ca cdas Wort MAtrmMmMONIUmM
un: se1INe Derivate cOowohl den Eheabschluss Huldrych Zwinglis „Zürcher Bibel“ VO  3 1531,

für Cdie deutschsprachigen reformierten KI1Ir-
(Hochzeit, MALITLMONIUMMN IMn ieri) WI1IE den Ehe- hen der chweiz ın kirchenamtlichem Kang,stand (Ehe, MALITLMONIUMMN in facto @SSE) bezeich- WT bereits_ miıt dem Bemühen
111e  S Außerdem 1st miıt dem deutschen ‚Vollzug' philologische Genauigkeit un: ähe zu Ur-
vielleicht 1n€e dichtere Uun: weniger prosaisch- [exT 1ICU übersetzt worden. Eiıne erneute Ke-
technische Bedeutung ASSOZ1Iert als miıt dem I9- VIS1ION_ verfolgte das Ziel, 1n€e
teinischen consummatum. e Ausweltung der verlässige Übersetzung für Cdie (Gegenwart,

verwendbar ın Gottesdienst un: Unterricht,Bedeutung des Tlerminus ‚Vollzug‘ beruht auf
einem Missverständnis. Insgesamt 1st bei der cchaftlen. DIie Zürcher Bibel O07 wird ın VT -

Diskussion Cdie Wiederverheirateten uch cschiedenen Ausgaben angeboten. War bereits

auffällig, dass Cdie PraxIls der Eheannullierung ZuUu!r Vorabveröftentlichung der Evangelien Uun:
Psalmen 1996 Cdie „Neue Zürcher Evangelien-(und auf solche würde Ja der obige Versuch Hi-

nauslaufen: denn Cdie Ehe WAre nicht zustande synopse” erschienen, gibt 11U  3 eın vierteill.
SCS Begleitwerk „bibel(plus)” „besichtigt Der

gekommen) kaum kritisch hinterfragt wird: Reiseführer“ 2007, 155 Seiten) 1st 1n€e Hinfüh-
das WAre konkret bei der Annullierung JL rung für cdas Selbststudium allen biblischen
Konsensmängeln durchaus angebracht. Was Cdie Büchern, ZuUuU!T Geschichte Uun: Religion des bib-
„Unstimmigkeiten Uun: Widersprüche” Cdieser ischen Volkes; „vertieft [Das Seminar“ 2006,
rage Uun: anderen Aspekten betrifft, WAre ZuUuU!T 35 7()} Seiten) vermittelt Gruppen mıt 25 Beispiel-
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keit zu sein: wie einige Ehen weniger unauf-

löslich sind als andere, so scheinen auch einige 

„unbedingte“ Worte Jesu weniger unbedingt 

zu sein als andere. Das wäre doch ein Grund, 

diese Redeweise kritisch zu hinterfragen. Jesu 

Wort könnte ja auch weniger unbedingt sein 

insofern allgemeiner, vielleicht vor allem eine 

Eheauflösung durch den Mann aus Egoismus, 

Herzenshärte im Blick haben, wobei eine strikte 

Anwendung auf alle denkbaren konkreten Le-

benssituationen gar nicht in seiner Intention 

läge. Schließlich hat man etwa bei Paulus in 

1 Kor 7 nicht den Eindruck, dass er bei seinen 

Ausführungen unter unerträglicher Spannung 

leidet.

2. Schockenhoff referiert den Vorschlag, 

die Kriterien Vollzug und Tod weiter zu fassen. 

Für das erste Kriterium heißt es (26): „Fehlt 

die Bereitschaft zu einem rückhaltlosen Sich-

Schenken bei einem der Partner, so kann von 

Vollzug der Ehe im Vollsinn dieses Begriffes 

nicht die Rede sein. Eine unerlässliche Voraus-

setzung für das Zustandekommen einer Ehe 

ist dann überhaupt nicht gegeben.“ Der Autor 

referiert diesen Vorschlag nur, ohne ihn zu be-

werten. M. E. sind in diesem Vorschlag zwei 

Fragen verwechselt: a) Ab wann ist eine Ehe 

gültig zustande gekommen? b) Wann ist eine 

Ehe eine gelungene Gemeinschaft? Was lässt 

eine Ehe gelingen? Solche Verwechslung ist 

im Lateinischen und in romanischen Sprachen 

noch naheliegender, da das Wort matrimonium 

und seine Derivate sowohl den Eheabschluss 

(Hochzeit, matrimonium in fieri) wie den Ehe-

stand (Ehe, matrimonium in facto esse) bezeich-

nen. Außerdem ist mit dem deutschen ,Vollzug‘ 

vielleicht eine dichtere und weniger prosaisch-

technische Bedeutung assoziiert als mit dem la-

teinischen ,consummatum‘. Die Ausweitung der 

Bedeutung des Terminus ,Vollzug‘ beruht auf 

einem Missverständnis. Insgesamt ist bei der 

Diskussion um die Wiederverheirateten auch 

auffällig, dass die Praxis der Eheannullierung 

(und auf solche würde ja der obige Versuch hi-

nauslaufen; denn die Ehe wäre nicht zustande 

gekommen) kaum kritisch hinterfragt wird; 

das wäre konkret bei der Annullierung wegen 

Konsensmängeln durchaus angebracht. Was die 

„Unstimmigkeiten und Widersprüche“ in dieser 

Frage und anderen Aspekten betrifft, wäre zur 

Lektüre dringend zu empfehlen: John T. Noo-

nan, Power to Dissolve. Lawyers and Marriages 

at the Court of the Roman Curia, Cambridge 

(Mass) 1972, ein Buch, das unter deutschspra-

chigen Moraltheologen und Kanonisten wenig 

bekannt zu sein scheint.

Salzburg Werner Wolbert
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Besprechungen
Der Eingang der Rezensionen kann nicht gesondert 
bestätigt werden. Die Korrekturen werden von der 
Redaktion besorgt. Bei Überschreitung des Umfanges 
ist mit Kürzungen zu rechnen. Nach Erscheinen der 
Besprechungen erhalten die Rezensenten einen, die 
Verlage zwei Belege.

BIBELWISSENSCHAFT

◆ Krieg, Matthias / Schmid, Konrad (Hg.): 
bibel(plus) – erklärt. Der Kommentar zur 
Zürcher Bibel. Theologischer Verlag Zürich, 
Zürich 22011. (2716, 3 Bände, mit zahlr. s/w 
Abb.) Halbleinen. Euro 97,50 (D) / Euro 
100,30 (A) / CHF 150,00. ISBN 978-3-290-
17425-5.

Huldrych Zwinglis „Zürcher Bibel“ von 1531, 
für die deutschsprachigen reformierten Kir-
chen der Schweiz in kirchenamtlichem Rang, 
war bereits 1907–1931 mit dem Bemühen um 
philologische Genauigkeit und Nähe zum Ur-
text neu übersetzt worden. Eine erneute Re-
vision 1987– 2007 verfolgte das Ziel, eine zu-
verlässige Übersetzung für die Gegenwart, 
verwendbar in Gottesdienst und Unterricht, zu 
schaff en. Die Zürcher Bibel 2007 wird in ver-
schiedenen Ausgaben angeboten. War bereits 
zur Vorabveröff entlichung der Evangelien und 
Psalmen 1996 die „Neue Zürcher Evangelien-
synopse“ erschienen, gibt es nun ein vierteili-
ges Begleitwerk „bibel(plus)“: „besichtigt – Der 
Reiseführer“ (2007, 158 Seiten) ist eine Hinfüh-
rung für das Selbststudium zu allen biblischen 
Büchern, zur Geschichte und Religion des bib-
lischen Volkes; „vertieft  – Das Seminar“ (2006, 
320 Seiten) vermittelt Gruppen mit 25 Beispiel-


